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 Veröffentlicht am 20.12.1999

Norm

RAO §5 Abs2

Rechtssatz

§ 5 Abs 2 zweiter Satz RAO, wonach der "Bewerber" (Antragsteller) vor einer Verweigerung der Eintragung

einzuvernehmen sei, ist dadurch erfüllt, dass der Präsident der Rechtsanwaltskammer in seinem Schreiben dem

Antragsteller jene Bedenken mitgeteilt hat, die trotz der Gegenäußerung des Antragstellers zur abweislichen

Erledigung mit dem angefochtenen Bescheid geführt haben.
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